Arbeitsblatt: Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen zum Einsatz von Gerüsten, Arbeitsbühnen und Leitern

	





	Arbeitsbereich

Berufsgruppe/Person
	

	
	Tätigkeit
	



	
	
Tätigkeit
	
	
Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung
	
	Gefährdungen bewerten
	
	
Maßnahmen
	
	Bear- beiter/ Berater
	Termin
	
	wirksam

	
	
	
	
	
	Risiko
	
	Handl.-
bedarf
ja/nein
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	G
	M
	K
	
	
	
	
	
	
	Erledigt
	
	ja
	nein

	Montage auf Gerüsten
	
 


Verletzungen durch Absturz
	

	

	

	
	


Gerüst nur nach Freigabe durch Gerüsthersteller benutzen
Gerüst vor Benutzung auf augenscheinliche Mängel prüfen
Benutzung des Gerüstes erst nach Beseitigung der Mängel
Wenn Gerüstbelag > 2 m über den Boden muss Seitenschutz aus Geländer Holm, Zwischenholm und Bordbrett vorhanden sein
Bei Abstand > 0,3 m zwischen Bauwerk und Gerüstinnenseite muss dreiteiliger Seitenschutz auch an Innenseite vorhanden sein
Jede benutzte Gerüstlage muss voll ausgelegt sein und über sicheren Zugang (Treppe, innerer Leitergang) erreichbar sein
Bei Materiallagerung auf Gerüstbrett mindestens 20 cm freier Durchgang
Nicht auf Gerüstbeläge abspringen
Einstiegsluken im Gerüst geschlossen halten bzw. absichern
Werkzeuge und Arbeitsmaterial sicher ablegen
	
	
	

	


	
	


Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern,                Fehltreten, Umknicken
Verletzungen durch herabfallende Gegenstände
	

	

	

	
	

Schutzhelm und Schutzschuhe tragen
	
	
	

	


	
	


Unfälle durch Einsturz / Umsturz des Gerüsts


	

	

	

	
	


Keine Anker und Gerüstbauteile entfernen
Überlastung der Gerüstbeläge durch Bauteile, Werkzeuge vermeiden
	
	
	

	


	
Montage auf fahrbaren Arbeitsbühnen und Kleingerüsten
	


Verletzungen durch Absturz von der Bühne
	

	

	

	
	


Fahrbare Arbeitsbühnen und Kleingerüste nur nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers benutzen
Aufbau- und Verwendungsanleitung muss am Einsatzort vorhanden sein
Ab 2 m Belag Höhe dreiteiliger Seitenschutz
	
	
	

	


	
	


Unfälle durch Umstürzen der Arbeitsbühne
	

	

	

	
	


Fahrwege müssen eben, tragfähig und hindernisfrei sein
Fahrrollen müssen unverlierbar befestigt sein und nach dem Verfahren durch Bremshebel festgelegt werden
Nicht auf Belag Flächen abspringen
Vor Verfahren der Arbeitsbühnen müssen diese verlassen werden
Unterweisen der Mitarbeiter
	
	
	

	


	


Montage auf Steh- und Anlegeleitern
	



Absturzunfälle von Leitern
	

	

	

	
	



Nur unbeschädigte Leitern verwenden
Schadhafte Leitern der weiteren Benutzung entziehen
Leitern regelmäßig auf Mängel prüfen
Standsicherheit der Leiter (z. B. durch Fußverbreiterung, Anbinden des Leiterkopfes) gewährleisten
Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrung sichern
Anlegeleitern nur für Arbeiten geringen Umfangs (max. zwei Stunden) benutzen
Anlegeleitern nur an sichere Stützpunkte anlegen
Anlegeleitern mind. ein Meter über Austrittsstelle hinausragen lassen
Stehleitern nicht wie Anlegeleitern benutzen
Bei Stehleitern auf wirksame Spreizsicherung achten
Stehleitern standsicher aufstellen, gegen Einsinken sichern
Kein Um- oder Übersteigen von Stehleitern auf andere Ebenen
Die letzten drei Stufen der Stehleiter nicht benutzen
Unterweisen der Mitarbeiter
	
	
	

	


	
	

	

	

	

	
	

	
	
	

	




